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Erläuterungen und Verzeichnisse

Die Fachreihe „Auslandsvermögen und -verschuldung“ 

enthält korrespondierende Bestandsangaben zur Zah-

lungsbilanz (siehe Statistische Fachreihe „Zahlungsbilanz-

statistik“). Gezeigt wird der Auslandsvermögensstatus und 

die Auslandsverschuldung, die Auslandspositionen der 

Unternehmen in Deutschland sowie die Auslandsposition 

der Bundesbank.

Auslandsvermögensstatus 
und Auslandsverschuldung 

Inhalt und Aufbau

Im „Auslandsvermögensstatus“ werden die Forderungen 

und Verbindlichkeiten von Inländern gegenüber dem Aus-

land zum Ultimo einer Berichtsperiode zu Marktwerten 

erfasst. Der Auslandsvermögensstatus gibt damit sowohl 

Auskunft über die Höhe und Struktur des Finanzvermö-

gens, das Inländer im Ausland halten, als auch über das 

Finanzvermögen, das von Ausländern im Inland gehalten 

wird.

Der Auslandsvermögensstatus und die Zahlungsbilanz (sie-

he Statistische Fachreihe „Zahlungsbilanzstatistik“) sind 

durch ein integriertes Kontensystem verbunden. So erklärt 

sich die „Veränderungsrechnung“ des Auslandsvermö-

gensstatus (Differenz zwischen dem Anfangs- und dem 

Endwert) einer Periode aus den Transaktionswerten der 

Kapitalbilanz, den durch Marktpreis- oder Wechselkurs-

schwankungen verursachten Bewertungseffekten und den 

sogenannten „anderen Anpassungen“, die rein statistisch 

bedingte (oder buchhalterische) Bestandsveränderungen 

beinhalten. Dazu zählen beispielsweise Abschreibungen 

auf nicht einholbare Kreditforderungen, geänderte Sek-

torenzuordnungen, Änderungen der Funktionalkategorie 

eines Finanzinstruments oder Änderungen im Kreis der 

Meldepflichtigen. In der Praxis treten darüber hinaus statis-

tische Diskrepanzen auf, wenn Transaktions- und Bestands-

größen aus unterschiedlichen Datenquellen stammen.

Die „Auslandsverschuldung“ dagegen zeigt nur die fi-

nanziellen Verbindlichkeiten von Inländern gegenüber 

Ausländern, die eine Rückzahlungsverpflichtung, bei-

spielsweise für Zinsen und / oder Tilgungen aufweisen. Zur 

Auslandsverschuldung zählen beispielsweise Schuldver-

schreibungen und Kredite. Außen vor bleiben hingegen 

Finanzinstrumente ohne Rückzahlungsverpflichtung, wie 

beispielsweise Aktien oder Investmentzertifikate. Die Aus-

landsverschuldung ist damit eine Teilmenge der Verbind-

lichkeiten des Auslandsvermögensstatus, entsprechend 

sind die Bestände mit Marktpreisen und Wechselkursen 

zum jeweiligen Stichtag bewertet.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Die Ermittlung des Auslandsvermögensstatus und Aus-

landsverschuldung basiert auf unterschiedlichen Quellen. 

Neben monatlichen Bestandsmeldungen über Auslands-

forderungen und -verbindlichkeiten von Unternehmen, 

öffentlichen Haushalten und Monetären Finanzinstituten 

wird auf monatliche Angaben der Statistik über Wertpapie-

rinvestments zurückgegriffen, welche die von deutschen 

Depotbanken gemeldeten Wertpapierbestände erfasst, 

und die Kapitalmarktstatistik über die Wertpapieremissio-

nen deutscher Emittenten. Des Weiteren werden quartals-

weise Daten der europäischen Wertpapierhalterstatistik 

Securities Holdings Statistics (SHS) verwendet. Außerdem 

werden die jährlichen Bestandsangaben inländischer und 

ausländischer Direktinvestitionsunternehmen herangezo-

gen. Positionen, für die keine Bestandsangaben vorliegen, 

werden durch Kumulation von Zahlungsbilanztransaktio-

nen ermittelt. Das trifft insbesondere auf deutsche, nicht 

börsennotierte Aktien im Auslandsbesitz oder den Grund-

besitz von Deutschen im Ausland bzw. von Ausländern im 

Inland zu. Schließlich kommen noch die Auslandsforderun-

gen und -verbindlichkeiten aus dem Rechnungswesen der 

Bundesbank hinzu.

Bei den Wertpapierkomponenten in der Bestandsstatistik 

wie in der korrespondierenden Stromrechnung der Zah-

lungsbilanzstatistik können die Positionen der privaten 

Nichtbanken nicht immer mit der wünschenswerten Ge-

nauigkeit ermittelt werden, da die im Ausland abgewickel-

ten Geschäfte nur unvollständig gemeldet werden.

Beim Wertpapierhandel über internationale Broker- und 

Clearinghäuser ist es zudem schwer zu erkennen, in wel-

chem Land der tatsächliche Käufer eines deutschen Wert-

papiers ansässig ist. Um diese geografischen Verzerrungen 

zu bereinigen, wird die regionale Gliederung des vom IWF 

durchgeführten Coordinated Portfolio Investment Survey 

(CPIS) auf die deutschen Wertpapierpassiva angewendet.

Die Methodik und Systematik des Auslandsvermögens-

status folgt seit der Veröffentlichung der Angaben zum 

2. Quartal 2014 und den revidierten Ergebnissen der Vor-

jahre im September 2014 dem überarbeiteten Standard 
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des Internationalen Währungsfonds: IMF (2009), Balance 

of Payments and International Investment Position Manu-

al, Sixth Edition (BPM6). Die Berichtspflichten der Bundes-

bank sind darüber hinaus festgelegt in der Verordnung 

(EG) 184/2005 vom 12. Januar 2005 und der EZB-Leitlinie 

23/2011 vom 9. Dezember 2011 in der jeweils gültigen 

Fassung. 

Veröffentlichung der Ergebnisse

Der Auslandsvermögensstatus und die Auslandsverschul-

dung werden jeweils zum Quartalsende mit einer zeitlichen 

Verzögerung von einem Quartal zum Berichtszeitpunkt in 

dieser Fachreihe sowie im Internet auf vorläufiger Basis 

veröffentlicht. In der jährlichen Pressenotiz zum Auslands-

vermögensstatus (im September) werden die Ergebnisse 

zum Ende des Vorjahres, die im Vergleich zu den vorläu-

figen Berechnungen auf der Grundlage detaillierterer Da-

tenquellen erstellt wurden, publiziert.

Revisionspolitik

Mit der Veröffentlichung des aktuellen Quartals werden 

üblicherweise auch die Daten des Vorquartals revidiert. In 

Ausnahmefällen können dabei auch länger zurückliegende 

Zeiträume revidiert werden. Im März jeden Jahres werden 

analog zur Zahlungsbilanz alle zurückliegenden Quartale 

der vier vorangegangenen Jahre revidiert. Im September 

jedes Jahres werden aufgrund des Vorliegens von detail-

lierteren Datenquellen zu Direktinvestitionen alle zurück-

liegenden Quartale der drei vorangegangenen Jahre revi-

diert. In diesem Zusammenhang werden die revidierten 

Daten des Auslandsvermögesstatus mit den Angaben der 

Zahlungsbilanz abgestimmt, für die infolgedessen erneute 

Revisionen erforderlich werden können.

Auslandspositionen 
der Unternehmen

Inhalt und Aufbau

Bei den „Auslandspositionen der Unternehmen“ werden 

die Auslandsforderungen und -verbindlichkeiten aus Fi-

nanzkrediten und Handelsbeziehungen der inländischen 

Unternehmen (einschließlich der Kapitalanlagegesellschaf-

ten, jedoch ohne deren Geldmarktfonds) zum Ultimo eine 

Berichtsperiode erfasst.

Die Angaben sind nach Kreditarten, Fristigkeiten, Gläubi-

ger- und Schuldnerländern sowie nach Euro und Fremd-

währung gegliedert. Kreditbeziehungen zu verbundenen 

Unternehmen werden gesondert ausgewiesen. Nicht 

enthalten sind Beteiligungen an ausländischen Unterneh-

men und Beteiligungen von Ausländern am Eigenkapital 

der inländischen Unternehmen sowie in Wertpapieren 

verbriefte Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 

Ausländern.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Das außenwirtschaftliche Meldewesen dient als Grund-

lage für die Erstellung der Auslandspositionen der Unter-

nehmen. Es verpflichtet grundsätzlich alle inländischen 

Nichtbanken1) zur Meldung ihrer Forderungen und Ver-

bindlichkeiten aus Finanz- und Handelskrediten gegen-

über Ausländern. Verankert sind diese Meldevorschriften 

im § 11 Abs. 2 des Außenwirtschaftsgesetzes und darauf 

aufbauend in § 66 der Außenwirtschaftsverordnung.

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Auslandspositionen der Unternehmen werden mo-

natlich von der Bundesbank berechnet und circa fünf bis 

sechs Wochen nach dem Ende des Berichtsmonats veröf-

fentlicht.

Revisionspolitik

Mit Veröffentlichung der vorläufigen Daten des aktuellen 

Berichtsmonats werden grundsätzlich jeweils die Angaben 

für den vorangegangenen Berichtsmonat korrigiert (Vor-

monatsrevision). Diese Revisionen beinhalten Nach- und 

Korrekturmeldungen von Meldepflichtigen zum Außen-

wirtschaftsverkehr sowie sonstige verspätet verfügbare 

Informationen.

Revisionen in jährlichem Turnus werden zum Monatsbe-

richt März für das vorangegangene Berichtsjahr und die 

drei Vorjahre durchgeführt. Allgemein werden im Rahmen 

dieser Jahresberichtigungen nachträglich eingegangene 

Meldungen berücksichtigt. Methodische Änderungen 

auch für weiter zurückliegende Zeiträume werden in der 

Regel ebenfalls zu diesem Termin durchgeführt.

Auslandsposition der 
Bundesbank

Inhalt und Aufbau

Die „Auslandsposition der Bundesbank“ zeigt ihre finanzi-

ellen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Aus-

1 Zu den Nichtbanken zählen alle Inländer, ausgenommen na-
türliche Personen und monetäre Finanzinstitute (MFIs).
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ländern zum Monatsende, bewertet mit den jeweiligen 

Marktpreisen und Wechselkursen. Sie ist Teil des Auslands-

vermögens.

Auf der Aktivseite stehen die Währungsreserven ein-

schließlich des Goldes. Die übrigen Kapitalanlagen bein-

halten vor allem Forderungen innerhalb des Eurosystems 

wie beispielsweise die TARGET2-Salden. Die Wertpa-

pieranlagen bestehen hauptsächlich aus langfristigen 

Schuldverschreibungen von Emittenten innerhalb des 

Euro-Währungsgebiets. Die Auslandsverbindlichkeiten der 

Bundesbank umfassen Kontoguthaben von Ausländern 

bei der Bundesbank sowie Auslandsverbindlichkeiten aus 

Banknotenemissionen und den Ausgleichsposten für zuge-

teilte Sonderziehungsrechte.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Die Daten zur Ermittlung der Auslandsposition der Bundes-

bank werden im Wesentlichen dem internen Rechnungs-

wesen der Bundesbank entnommen.

Die Methodik und Systematik der Auslandsposition der 

Bundesbank folgt seit der Veröffentlichung der Angaben 

zum Berichtsmonat Mai 2014 im Juli 2014 dem überarbei-

teten Standard des Internationalen Währungsfonds: IMF 

(2009), Balance of Payments and International Investment 

Position Manual, Sixth Edition (BPM6). Die Berichtspflich-

ten der Bundesbank sind darüber hinaus festgelegt in der 

Verordnung (EG) 184/2005 vom 12. Januar 2005 und der 

EZB-Leitlinie 23/2011 vom 9. Dezember 2011 in der je-

weils gültigen Fassung.

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Auslandsposition der Bundesbank wird monatlich von 

der Bundesbank berechnet und circa ein bis zwei Wochen 

nach dem Ende des Berichtsmonats veröffentlicht.

Revisionspolitik

Die veröffentlichten Daten der Auslandsposition der Bun-

desbank werden nur anlassbezogen revidiert.

Methodische Hinweise

Zum Gebietsstand

Zum Inland zählt das Wirtschaftsgebiet der Bundesrepub-

lik Deutschland. Zum Ausland zählen alle anderen Länder, 

auch die anderen Mitgliedsländer des Euroraums.

Zur Unterscheidung zwischen Finanzkrediten sowie 

Bargeld und Einlagen

Die Zuordnung zu Finanzkrediten oder Bargeld und Einla-

gen erfolgt näherungsweise nach dem Sektor des inländi-

schen beziehungsweise ausländischen Schuldners: gehört 

der Schuldner zum Sektor der MFIs (einschl. Währungsbe-

hörden), werden die Bestände und Transaktionen der Posi-

tion „Bargeld und Einlagen“ zugerechnet; ist der Schuldner 

einem anderen Sektor zugehörig (Staat, Unternehmen und 

Privatpersonen), sind die entsprechenden Bestände und 

Transaktionen den Finanzkrediten zugeordnet.

Zur Sektorengliederung

Im Zuge der Überarbeitung des Methodenhandbuchs 

zur Erstellung der Zahlungsbilanz (BPM6) wurde die Sek-

torengliederung an die Klassifizierung des Handbuchs 

zur Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

(2008 SNA)2) angepasst. Um jedoch die Konsistenz der 

Zahlungsbilanzdaten im Vergleich zur 5. Auflage des Re-

gelwerks (BPM5) zu gewährleisten, wurde zwar die Sekto-

rengliederung grundsätzlich übernommen, einige sehr tief 

untergliederte Bereiche wurden jedoch zusammengefasst. 

Die Einteilung der Wirtschaftssubjekte in institutionelle 

Sektoren, die in dieser Fachreihe verwendet wird, orien-

tiert sich weitestgehend an dieser Gliederung. Um eine 

Konsistenz zu den bisherigen Sektorenbezeichnungen zu 

erreichen, wurden die Bezeichnungen größtenteils bei-

behalten. Bei der sektoralen Untergliederung erfolgt der 

Ausweis generell nach dem inländischen Sektor des Gläu-

bigers beziehungsweise Schuldners.

Die Lieferverpflichtungen auf europäischer Ebene3) hinge-

gen sehen eine tiefere Unterteilung der Sektoren als die in 

dieser Fachreihe abgebildeten vor, wobei die Sektoren im 

Vergleich zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch 

teilweise zu Gruppen aggregiert werden.

2 2008 SNA, System of National Accounts.
3 Siehe EU-Verordnung 555/12 vom 22. Juni 2012 und EZB- 
Leitlinie 2011/23 vom 09. Dezember 2011.


